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Antrag 

der Abgeordneten Dr. Simone Strohmayr, Margit Wild, Doris Rauscher, Michael 
Busch, Christian Flisek, Diana Stachowitz, Ruth Waldmann, Florian von Brunn, 
Ruth Müller, Arif Taşdelen, Klaus Adelt, Horst Arnold, Inge Aures, Martina 
Fehlner, Harald Güller, Volkmar Halbleib, Alexandra Hiersemann, Annette Karl, 
Natascha Kohnen, Markus Rinderspacher, Florian Ritter, Stefan Schuster SPD 

Anerkennung von Ukrainisch als zweite Fremdsprache am Gymnasium 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, Ukrainisch in Bayern in die Liste anerkannter 
zweiter Fremdsprachen als Voraussetzung für die gymnasiale Oberstufe aufzunehmen.  

Weiter sollen Prüferinnen und Prüfer beauftragt werden, die die Sprachkenntnisse fest-
stellen. Es soll gleichzeitig geprüft werden, inwieweit das Verfahren auch für andere 
Sprachen angewendet werden kann. 

 

 

Begründung: 

Einige ukrainische Schülerinnen und Schüler in den Willkommensklassen verfügen 
über ein gymnasiales Bildungsniveau in ihrem Heimatland. Für die Zulassung zur gym-
nasialen Oberstufe in Deutschland benötigen sie aber den Nachweis einer zweiten 
Fremdsprache. Dies könnte Ukrainisch sein, wenn es in die Liste anerkannter zweiter 
Fremdsprachen aufgenommen würde. Geeignete Prüferinnen und Prüfer würden die 
Sprachkenntnisse feststellen, bevor die Aufnahme in die 10. oder 11. Klasse möglich 
ist. Deutsch wäre dann soweit zu lernen, dass damit das deutsche Abitur abgelegt wer-
den kann. 

Die Sprachen Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch und Latein sind in Bayern 
bereits anerkannte zweite Fremdsprachen. Ukrainisch würde dann nicht unterrichtet, 
sondern nur geprüft. Nach Bestehen kann die Schülerin oder der Schüler in die gymna-
siale Oberstufe eintreten. Zusätzlich müssen Deutschkenntnisse auf gymnasialem Ni-
veau vorhanden sein. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Bildung und Kultus 

Antrag der Abgeordneten Dr. Simone Strohmayr, Margit Wild, Doris Rauscher 
u.a. SPD 
Drs. 18/23119 

Anerkennung von Ukrainisch als zweite Fremdsprache am Gymnasium 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Dr. Simone Strohmayr 
Mitberichterstatter: Prof. Dr. Gerhard Waschler 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Bildung und Kultus federführend zuge-
wiesen. Der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regio-
nale Beziehungen hat den Antrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 63. Sitzung am  
14. Juli 2022 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Be-
ziehungen hat den Antrag in seiner 58. Sitzung am 11. Oktober 2022 mitbera-
ten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Tobias Gotthardt 
Stellvertretender Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Dr. Simone Strohmayr, Margit Wild, Doris Rauscher, 
Christian Flisek, Diana Stachowitz, Ruth Waldmann, Florian von Brunn, Ruth 
Müller, Arif Taşdelen, Klaus Adelt, Horst Arnold, Inge Aures, Martina Fehlner, 
Harald Güller, Volkmar Halbleib, Alexandra Hiersemann, Annette Karl, Natascha 
Kohnen, Markus Rinderspacher, Florian Ritter, Stefan Schuster SPD 

Drs. 18/23119, 18/24432 

Anerkennung von Ukrainisch als zweite Fremdsprache am Gymnasium 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Alexander Hold 

III. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Ilse Aigner



Präsidentin Ilse Aigner: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über eine Verfassungsstreitigkeit, Europaangelegenheiten und Anträge, die 

gem. § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 

1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der GRÜNEN, der 

FREIEN WÄHLER, der AfD, der SPD und der FDP und Herr Kollege Klingen. Dann ist 

das so beschlossen. Damit übernimmt der Landtag die Voten.
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